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Kurzzusammenfassung

Das österreichische Arbeitsmarktservice (AMS) ist selbst kein Bildungsanbieter. Als Finanzier, 

Besteller und „Platzanweiser“ für arbeitsmarktbezogene Qualifizierungsmaßnahmen ist es aber 

ein wirkmächtiger und entscheidender Akteur in der berufsorientierten Erwachsenenbildung. 

Zum Zweck der Effizienzsteigerung plante das AMS für das Jahr 2021 die Einführung eines 

automatisierten, datenbasierten Prognosemodells, das die Entscheidung, welche Unterstüt-

zungs- und Qualifizierungsleistungen Arbeitssuchende erhalten sollen, in Zukunft maßgeblich 

beeinflussen sollte. Der vorliegende Beitrag stellt die Funktionsweise und den Kontext des so-

genannten „AMS-Algorithmus“ vor, berichtet von den Argumenten, die für und wider seine 

Einführung in der öffentlichen Diskussion vorgebracht wurden, und bezieht in dieser Diskus-

sion schließlich selbst Position. Der entscheidende Kritikpunkt der Autoren am AMS-Algorith-

mus ist sein diskriminierender Charakter. (Red.)
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Anstelle des Einsatzes eines diskriminierenden Instruments plädieren wir 

für eine möglichst individuelle Beratung der Arbeitssuchenden. Die 

(schlechte) Vermittelbarkeit von Arbeitssuchenden mit ihrem schlechten 

Integrationschancenwert zu begründen, trägt zur Individualisierung 

strukturell gelagerter Probleme bei. Stattdessen wäre eine effektive Unter-

stützung von Arbeitssuchenden dadurch zu erreichen, dass die strukturell 

bedingten Hindernisse als solche adressiert werden und den Betroffenen 

eine passgenaue Hilfe zuteil wird.

Problemaufriss

Das Arbeitsmarktservice (AMS) agiert als Dienstleis-

tungsunternehmen am österreichischen Arbeits-

markt mit dem Ziel, Arbeitslosigkeit zu verhüten und 

zu beseitigen, indem es auf die Zusammenführung 

von Arbeitskräfteangebot und -nachfrage hinwirkt 

(vgl. § 29 Abs 1 AMSG). Die Unterstützung und Quali-

fizierung von Arbeitskräften ist eine der Aktivitäten, 

die das AMS zum Erreichen dieses Ziels entfaltet 

(vgl. § 32 Abs 2 AMSG). Das AMS wird dabei nicht 

selbst als Bildungseinrichtung aktiv; als Finanzier, 

Besteller und Platzanweiser für Qualifizierungsmaß-

nahmen ist das AMS aber ein wirkmächtiger und 

im wörtlichen Sinne entscheidender Akteur in der 

berufsorientierten Erwachsenenbildung. 

Gemeint ist hierbei und im Folgenden nicht jener an 

einem humanistischen Menschenbild ausgerichtete 

Teilbereich der Erwachsenenbildung, der sich der 

„individuellen und gesellschaftlicher [sic!] Aufklä-

rung verpflichtet“ (Lenz 2005, S. 45) fühlt. Mit klarem 

Arbeitsmarktbezug geht es vielmehr um Angebote 

der beruflichen Weiterbildung und Qualifizierung, 

d.h. um solche Angebote der Erwachsenenbildung, 

bei denen Anpassungsleistungen im Vordergrund 

stehen und „die als Investition in die eigene Arbeits-

kraft und als unmittelbar ökonomisch verwertbar 

gelten“ (Stöger 2018, S. 8). 

Die vom AMS vermittelten Bildungs- und Fördermaß-

nahmen werden von so genannten „Betreuungs- und 

Beratungseinrichtungen“ (BBE) durchgeführt. Dabei 

sind BBEB, BBEV (siehe AMS 2017) und BBEN (siehe 

Weber et al. 2019) zu unterscheiden, wobei der letzte 

Buchstabe das Angebot differenziert: BBEB sind in 

der Regel berufliche Weiterbildungsmaß nahmen, 
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BBEV sind Angebote, die der Vermittlung in den 

ersten Arbeitsmarkt dienen. BBEN (N für neu), seit 

2017 das jüngste Instrument, sind niederschwellige 

Angebote, die schwer vermittelbaren Arbeitslosen 

in erster Linie eine Tagesstruktur und den Betreu-

enden eine Einschätzung über die Jobaussichten der 

Suchenden erlauben sollen. Sie bieten, wie viele der 

bereits etablierten BBE-Maßnahmen, häufig eine 

Mischform aus sozialer bzw. sozialarbeiterischer 

Unterstützung und Bildungsmaßnahmen im engeren 

Sinne. Der Bildungsanteil wiederum ist als zwei-

gliedrig zu bezeichnen: Zum einen handelt es sich 

um offene Bildungsangebote, die nicht unmittelbar 

dem Zweck der Arbeitsaufnahme dienen (z.B. Work-

shops oder Diskussionsrunden zu verschiedenen 

alltäglichen Themen), und um Angebote, die die 

„Employability“ der Betroffenen unmittelbar stei-

gern sollen (siehe dazu kritisch Schindler/Schmid/

Vater 2019).

Für die Einschätzung, welche Beratungsleistungen 

und Qualifizierungsmaßnahmen für welche Perso-

nen geeignet sind, erprobte das AMS ab Anfang 2019 

ein automatisiertes und datenbasiertes Verfahren, 

das die Bezeichnung „Personalisiertes Arbeitsmarkt-

chancenassistenzsystem“ (PAMAS)1 trägt, allgemein 

aber unter dem Begriff „AMS-Algorithmus“ bekannt 

geworden ist. Dessen Grundidee besteht darin, auf 

der Grundlage von soziodemografischen und berufs-

bezogenen Daten Arbeitssuchender eine Prognose zu 

deren Aussichten auf eine erfolgreiche Vermittlung 

in den ersten Arbeitsmarkt zu erstellen. Aufgrund 

der Prognose werden die Arbeitssuchenden seg-

mentiert, d.h. einer von drei Gruppen zugeordnet. 

Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe entscheidet über 

die Art und den Umfang der vom AMS angebotenen 

Unterstützungs- und Qualifizierungsangebote. Die 

Erprobungsphase war mit 2019 abgeschlossen, seit 

2020 befindet sich PAMAS in der Einführungsphase. 

Der flächendeckende Einsatz wurde zunächst auf 

Sommer 2020 verschoben (vgl. Allhutter et al. 2020, 

S. 16), aufgrund der Corona-Pandemie später auf 

Anfang 2021 [Stand Juli 2020]2. Im August 2020 

verhinderte jedoch die österreichische Daten-

schutzbehörde per Bescheid die Einführung von 

PAMAS in seiner jetzigen Form Der Hauptkritik-

punkt liegt darin, dass durch die Bewertung von 

Chancen aufgrund von Personenmerkmalen Pro-

filing stattfinde, das gesetzlich nicht geregelt sei. 

Diese Praxis muss nun entweder überarbeitet oder 

per Gesetz geregelt werden, um die Einführung zu  

ermöglichen3. 

Die Erprobung und geplante Einführung des 

AMS-Algorithmus werden massenmedial aufmerk-

sam verfolgt und haben auch starke Reaktionen 

von zivilgesellschaftlichen Stakeholdern ausgelöst. 

Das AMS stellt die Einführung als zeitgemäße Inno-

vation dar, die Beratungsprozesse objektiviert und 

beschleunigt und den effizienten Einsatz begrenzter 

Ressourcen unterstützt (siehe Der Standard 2018; 

Kopf 2018; futurezone 2018). Von verschiedener 

Seite wurden hingegen der grundsätzliche Ansatz 

des AMS-Algorithmus, die fehlende Transparenz 

des verwendeten Prognosemodells, die mangelnde 

Qualität der zugrunde liegenden Daten sowie die 

gesellschaftliche Ungleichheit reproduzierende 

Wirkung kritisiert (siehe Gleichbehandlungsanwalt-

schaft 2019; Lopez 2019; Allhutter et al. 2020).

Mit dem Ziel, einen Beitrag zur Orientierung in der 

gegenwärtigen Diskussion zu leisten, wollen wir im 

Folgenden die Funktionsweise des AMS-Algorithmus 

in geraffter Form darstellen. Anschließend werden 

wir die wichtigsten Argumente wiedergeben, die 

für und gegen den Einsatz des AMS-Algorithmus in 

seiner jetzigen Form vorgebracht wurden. Darauf 

aufbauend soll der Fokus auf den in unserer Sicht 

entscheidenden Kritikpunkt gelegt werden: die 

Diskriminierung der Arbeitssuchenden im Zuge der 

Segmentierung, die ihr Versprechen – passgenaue 

Beratung und Qualifizierung nach Maß – gerade 

nicht einlöst. Im Ergebnis stellt die Einführung 

des AMS-Algorithmus einen weiteren Schritt der 

wirkungsorientierten Verwaltungsführung hin zur 

Verdinglichung des Menschen sowie der Gefährdung 

der Menschenwürde und des Gleichbehandlungs-

grundsatzes dar. Dass es auch anders gehen könnte, 

soll abschließend anhand einiger Vorschläge aufge-

zeigt werden.

1 Das AMS bezeichnet das Instrument auch als Arbeitsmarktchancenassistenzsystem (AMAS).

2 Nachzulesen unter: https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/ams-verschiebt-algorithmus-einfuehrung- 
niederoesterreich-redaktionsfeed-ams-coronavirus-202653967

3 Nachzulesen unter: https://orf.at/stories/3178332/
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Funktionsweise und Kontext des  
AMS-Algorithmus

Die Einführung des AMS-Algorithmus erfolgt im 

Zeichen der Effizienzsteigerung. Die begrenzten 

Ressourcen sollen möglichst dort eingesetzt werden, 

wo sie den größten Effekt für eine erfolgreiche Inte-

gration in den Arbeitsmarkt auslösen können (siehe 

Der Standard 2018). Zu diesem Zweck sollen die 

Arbeitssuchenden fortan in drei Gruppen eingeteilt 

werden, die sich aufgrund der Wahrscheinlichkeit 

unterscheiden, mit der eine erfolgreiche Integration 

in den Arbeitsmarkt zu erwarten ist. Dabei werden 

eine kurzfristige und eine langfristige Perspektive 

in Anschlag gebracht: Ein kurzfristiger Erfolg ist 

dann gegeben, wenn in sieben Monaten nach Beginn 

der Beobachtungsphase in Summe zumindest 90 

reguläre Beschäftigungstage erreicht werden. Von 

einem langfristigen Erfolg wird dann gesprochen, 

wenn in 24 Monaten nach Beginn der Beobachtungs-

phase mindestens 180 reguläre Beschäftigungstage 

erreicht werden (vgl. Holl/Kernbeiß/Wagner-Pinter 

2018, S. 4).

Die Gruppe mit den „besten“ Erfolgsaussichten 

wird als H(och)-Gruppe bezeichnet. Zu ihr werden 

Arbeitssuchende gezählt, die mit einer errechneten 

Wahrscheinlichkeit von mindestens 66% kurzfristig 

in den Arbeitsmarkt vermittelt werden können, also 

in den kommenden sieben Monaten voraussichtlich 

mindestens 90 Tage lang regulär beschäftigt sein 

werden. Die Gruppe mit den niedrigsten Chancen 

wird als N-Gruppe bezeichnet. Für Angehörige dieser 

Gruppe wird die Wahrscheinlichkeit für eine erfolg-

reiche langfristige Vermittlung in den Arbeitsmarkt 

unter 25% angesetzt. Alle Arbeitssuchenden, die 

weder der H- noch der N-Gruppe zuzuordnen sind, 

gehören zu der M-Gruppe mit mittleren Erfolgsaus-

sichten (vgl. ebd., S. 6). 

Angehörige dieser M-Gruppe sollen zukünftig am 

intensivsten betreut werden, weil dem investierten 

Qualifizierungs- und Beratungsaufwand hier die 

größte Wirkung zugeschrieben wird. Das hinterlegte 

Bild ist nachvollziehbar: Es handelt sich um Personen, 

die derzeit zwar keinen Job haben, die aber mit der 

richtigen Beratung, Umschulung oder Weiterqua-

lifikation gute Chancen haben, bald wieder in den 

ersten Arbeitsmarkt zurückzukehren. Für sie sind 

hauptsächlich BBEV vorgesehen. Für Angehörige 

der so genannten H-Gruppe wird hingegen eine 

baldige Arbeitsaufnahme auch ohne Zutun des AMS 

als wahrscheinlich angenommen, weshalb hier nur 

ein begrenzter Aufwand betrieben werden soll. Den 

Angehörigen der N-Gruppe, für die eine niedrige 

Vermittlungschance errechnet wird, sollen in Zu-

kunft ebenfalls nicht alle arbeitsmarktpolitischen 

Unterstützungs- und Qualifizierungsinstrumente 

zur Verfügung stehen. Aufgrund der gemachten 

Erfahrungen wird davon ausgegangen, dass hier 

auch mit viel Aufwand nur geringe Effekte für eine 

Integration in den Arbeitsmarkt erreicht werden 

können (siehe Der Standard 2018). Stattdessen sollen 

für Angehörige der N-Gruppe schwerpunktmäßig 

die neu geschaffenen Beratungs- und Betreuungs-

angebote (BBEN) zum Einsatz kommen, die einen 

niederschwelligen Charakter haben, psychosoziale 

Betreuung bieten und auch auf soziale Stabilisierung 

abzielen (siehe Kopf 2018; Weber/Hager/Krüse 2019). 

Die Entscheidung darüber, welche Personen welche 

Art der Beratung und Weiterqualifikation benötigen, 

lag bislang allein im Ermessen der BetreuerInnen 

des AMS. Diese Entscheidung soll in Zukunft durch 

den AMS-Algorithmus und die damit einhergehende 

Segmentierung der Arbeitssuchenden vorstruktu-

riert werden.

Mathematisch basiert der AMS-Algorithmus auf 

einem Regressionsmodell, mit dem für jede/n 

Arbeitssuchende/n die Wahrscheinlichkeit für einen 

kurzfristigen und einen langfristigen Vermittlungs-

erfolg (s.o.) geschätzt wird. Grundlage des Modells 

sind die Erfahrungswerte, die in der Vergangen-

heit mit Arbeitssuchenden gemacht wurden. Der 

AMS-Algorithmus hat also empirischen Charakter, 

die Prognosen für die einzelnen Arbeitssuchen-

den ergeben sich aufgrund der Verhältnisse, die 

in den vergangenen Jahren auf dem Arbeitsmarkt 

herrschten.

Konkret wurde bei der Entwicklung des Modells 

geprüft, welche Merkmale der Personen, die in den 

Jahren 2015 und 2016 AMS-Geschäftsfälle waren, 

sich im Nachhinein als aussagekräftig für deren 

spätere Integration in den Arbeitsmarkt heraus-

gestellt haben. Darunter sind sozio-demografische 

Merkmale wie das Geschlecht oder das Alter, aber 

auch Merkmale, die die berufliche Vorgeschichte 

abbilden, wie z.B. die Häufigkeit, mit der die be-

treffenden Personen bereits AMS-Unterstützung in 
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Anspruch genommen haben. Tabelle 1 zeigt die so 

identifizierten Variablen.

Als Basisgruppe werden in dem Modell junge (0-29 

Jahre) Männer mit österreichischer Staatsbürger-

schaft gesetzt, die keine Betreuungspflichten und 

keine gesundheitlichen Einschränkungen haben, 

deren höchste abgeschlossene Ausbildung ein 

Pflichtschulabschluss ist, die im Dienstleistungs-

sektor tätig sind, in den vergangenen vier Jahren 

mehr als 75% Beschäftigungstage erreicht und 

keinen AMS-Geschäftsfall ausgelöst haben und die 

folglich auch keine Maßnahme in Anspruch nehmen 

mussten. Mitgliedern dieser Basisgruppe ist in dem 

Modell ein Wert von 0,10 zugeordnet, aus dem sich 

nach logistischer Transformation eine Integrations-

chance von 52% ergibt. Abweichungen von den 

genannten Merkmalen führen zu einer Steigerung 

oder Reduktion dieses Integrationschancenwerts; 

die Abweichungen sind ebenfalls in Tabelle 1  

dargestellt.

Tab. 1: Variablen und Werte des Integrations-Chancenmodells 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: eigene Darstellung nach Holl et al. 2018, S. 8ff. und Alhutter et al. 2020, S. 6. 

Mögliche Werte Änderungs- 
koeffizient

Pe
rs

on
en

m
er

km
al

e

Geschlecht männlich / weiblich 0 / -0,14

Altersgruppen 0-29 Jahre / 30-49 Jahre / 50 und mehr Jahre 0 / -0,13 / -0,70

Staatengruppe Österreich / EU-Staat ohne Österreich / Drittstaat 0 / +0,16 / -0,05

Ausbildung

Höchstens Pflichtschule 0

Lehre oder berufsbildende mittlere Schule +0,28

allgemeinbildende oder berufsbildende höhere Schule, 
Universität, Fachhochschule, ...

+0,01

Gesundheitliche Beeinträchtigung ja / nein -0,67 / 0

Betreuungspflichten (bei Frauen) ja / nein -0,15 / 0

Berufsgruppe Produktion / Dienstleistung +0,17 / 0

Regionaler Arbeitsmarkt – fünf unter-
schiedliche Kategorien in Abhängigkeit 

von Vermittlungsaussichten der  
zugeordneten AMS Geschäftsstellen

RGS Typ 1 / RGS Typ 2 / RGS Typ 3 /  
RGS Typ 4 / RGS Typ 5

0 / -0,34 / -0,18 /  
-0,83 / -0,82

Vo
rh

er
ig

e 
Be

ru
fs

ka
rr

ie
re

Zahl der ungeförderten, voll versiche-
rungspflichtigen Beschäftigungstage in 

den vergangenen vier Jahren

<75% 0

≥75% -0,74

Anzahl der Geschäftsfälle in den vier 
Jahren des Beobachtungszeitraums

kein Geschäftsfall 0

ein Geschäftsfall in einem der vier Jahre +0,65

in 2 Jahren mindestens je ein Geschäftsfall +1,19

in 3 oder 4 Jahren mindestens ein Geschäftsfall +1,98

Dauer des Geschäftsfalls
kein Geschäftsfall mit mindestens 180 Tagen Dauer 0

mind. ein Geschäftsfall von mindestens 180 Tagen Dauer -0,80

Teilnahme an Maßnahmen

keine Maßnahmenteilnahme 0

mindestens eine unterstützende Maßnahme -0,57

mindestens eine Qualifizierungsmaßnahme -0,21

mindestens eine Beschäftigungsförderungsmaßnahme -0,43
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Bei der Interpretation der Angaben in Tabelle 1 ist 

zu beachten, dass die Änderungskoeffizienten nicht 

durch einfaches Aufsummieren in die Berechnung 

des Integrationschancenwertes einfließen. Das 

durch Aufsummieren errechnete Ergebnis wird 

logistisch transformiert, wodurch sich immer ein 

Wert zwischen 0 und 1 ergibt. Dieser Wert ist als 

Erwartungswert für eine erfolgreiche Integration 

zu interpretieren – in Prozentform dargestellt, 

entspricht er dem geschätzten Integrationschan-

cenwert (vgl. Holl/Kernbeiß/Wagner-Pinter 2018, S. 

7-13). Beispielsweise führt die Verbesserung, die sich 

im Vergleich zur Basisgruppe bei ansonsten gleich-

bleibenden Merkmalen durch einen Lehrabschluss 

ergibt (+0,28) nach logistischer Transformation zu 

einer Steigerung der Integrationschance von 52% 

auf 59%. Die Änderungskoeffizienten wirken sich 

rechnerisch also nicht linear auf den Integrations-
chancenwert aus. Gleichwohl: Die Wirkungsrich-

tung ist durchaus zu erkennen. Die Zugehörigkeit 

zur Altersgruppe 50+ wirkt sich ähnlich negativ 

aus wie eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Ein 

Wohnsitz, der einer AMS-Geschäftsstelle in einer 

wirtschaftlich schwachen Region zugeteilt ist, wirkt 

sich noch negativer aus als eine gesundheitliche 

Beeinträchtigung. Die Zugehörigkeit zum weibli-

chen Geschlecht bringt ebenfalls eine Reduktion 

der Vermittlungswahrscheinlichkeit mit sich und 

Betreuungspflichten führen aufgrund der beste-

henden gesellschaftlichen Verhältnisse und den so 

gemachten Erfahrungswerten nur bei Frauen zu 

einem geringeren Integrationschancenwert.

Für und Wider des AMS-Algorithmus

Das Vorhaben des AMS, im Zuge einer Neuorganisa-

tion der Beratungs- und Unterstützungsleistungen 

ein automatisiertes Prognosemodell zum Einsatz 

zu bringen, ist seit geraumer Zeit bekannt und hat 

erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit und auch 

politische Reaktionen ausgelöst. In der gebotenen 

Kürze werden im Folgenden die wichtigsten Punkte 

genannt, die für und wider das Vorhaben in die 

Diskussion eingebracht wurden. 

Effizienzsteigerung

Das AMS sieht sich mit der Herausforderung kon-

frontiert, möglichst viele Arbeitssuchende möglichst 

schnell und nachhaltig (wieder) in den ersten Ar-

beitsmarkt zu vermitteln. Die dafür zur Verfügung 

stehenden Ressourcen sind begrenzt. Insofern ist 

das Ansinnen, die verfügbaren Mittel möglichst effi-

zient einzusetzen, nicht nur gut nachvollziehbar, 

sondern für eine sozialstaatlich handelnde Agentur 

nachgerade geboten. Effizienzsteigernd soll der 

AMS-Algorithmus wirken, indem er die Entscheidung 

zur Segmentierung der Arbeitssuchenden für die mit 

vielen Fallzahlen belasteten AMS-BeraterInnen vor-

strukturiert. Dadurch wird Zeit für die eigentliche 

Beratung gewonnen. Zudem sollen die begrenzten 

Mittel zur Förderung der Arbeitssuchenden in Zu-

kunft vor allem dort eingesetzt werden, wo ein 

positiver Effekt zu erwarten ist – dies sind die Per-

sonen, die der Gruppe M zugeordnet werden. Das 

AMS bekennt sich explizit zur Effizienzorientierung 

(siehe Kopf 2018).

Letztentscheidung liegt bei Menschen

Hinweise darauf, dass der AMS-Algorithmus – wie au-

tomatisierte Unterstützungssysteme generell – in sei-

ner Leistungsfähigkeit überbewertet werde und 

bestehende Ungleichheiten reproduziere (siehe 

arbeit plus 2019), kontert das AMS damit, dass 

die Entscheidung über die Zuweisung zu einem 

bestimmten Segment auch weiterhin bei den Bera-

terInnen des AMS liegen wird. Diese verfügen über 

„ein solides Grundwissen in Statistik, so dass Sie [sic!] 

wissen, dass Prognosen eben Prognosen und keine 

zuverlässigen Vorhersagen über die Zukunft sind. […] 

Sie wissen, dass das ‚Personalisierte Arbeitsmarkt-

Assistenzsystem (PAMAS)‘ ein Assistenzsystem ist, das 

ihnen nicht die Verantwortung abnimmt, sondern 

hilft, dieser Verantwortung gerecht zu werden“ (AMS 

2019, Punkt 14).

Kompensierung von Diskriminierung  
durch begleitende Maßnahmen

Auch der bestehenden Formen der Diskriminierung 

am Arbeitsmarkt, besonders von Frauen, ist man 

sich beim AMS bewusst. Daher sollen spezielle För-

dermaßnahmen, bspw. für Jugendliche oder Frauen, 

durch das neue Verfahren nicht beschnitten werden.

Dem stehen kritische Beiträge zu PAMAS gegen-

über, die im Wesentlichen zwei verschiedenen 

gesellschaftlichen Bereichen zuzuordnen sind: 
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zum einen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, 

die gesellschaftspolitisch mit dem Thema betraut 

sind (hierzu siehe besonders Gleichbehandlungs-

anwaltschaft 2019; arbeit plus 2019), zum anderen 

wissenschaftlichen Auseinandersetzungen. Da beide 

Bereiche ähnliche Kritikpunkte nennen, werden sie 

im Folgenden gemeinsam vorgestellt:

Unterkomplexität

Das Prognosemodell des AMS-Algorithmus wird 

der komplexen sozialen Realität nicht gerecht, 

wodurch sich Zweifel an den errechneten Schät-

zungen ergeben und auch Fragen in Hinblick auf 

die Entstehung und Anwendung aufgeworfen wer-

den. Beispielsweise unterscheidet das Modell bei 

der Input-Variable „Berufsgruppe“ nur zwischen 

Dienstleistung und Produktion und nimmt keine 

weitere Differenzierung vor; Betreuungspflichten 

werden nur bei Frauen (negativ) berücksichtigt 

(siehe Gleichbehandlungsanwaltschaft 2019). Hinzu 

kommt, dass die Einführung des AMS-Algorithmus 

mit einer Neuausrichtung der bisherigen Förder-

praxis einhergeht, bei der die Arbeitssuchenden 

in so genannte Zielgruppen eingeteilt wurden, 

denen je spezifische Unterstützung zuteil wurde, 

beispielsweise Frauen, Ältere oder Jugendliche. In 

Zukunft soll nicht länger die Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Gruppe den Förderbedarf begründen, 

sondern die zielgruppenunspezifische Zugehörigkeit 

zu einem der drei Segmente (siehe ebd.). Schließlich 

besteht die Möglichkeit, dass die reduktionistische 

Einschätzung von Individuen anhand weniger 

Merkmale durch den AMS-Algorithmus bei den Be-

raterInnen ähnlich simplifizierende Deutungsmuster  

anreizt. 

Intransparenz im Modell

Die Funktionsweise des Prognosemodells, das dem 

AMS-Algorithmus zugrunde liegt, ist an verschie-

denen Stellen wenig nachvollziehbar. Dies betrifft 

fehlende Definitionen von wesentlichen Inputvaria-

blen, wie z.B. gesundheitliche Beeinträchtigung oder 

Betreuungspflichten; dies betrifft genauere Angaben 

zur Beschaffung und Pflege der einfließenden Daten 

und dies betrifft auch fehlende Angaben zu den 

alternativen Prognosemodellen, die bei unvollstän-

digen Datensätzen zur Anwendung kommen (vgl. 

Allhutter et al. 2020, S. 13f.; siehe arbeit plus 2019).

Unklarheiten und Unstimmigkeiten  
in der Umsetzung

Offenbar gibt es in Hinblick auf die Anwendung 

des AMS-Algorithmus unterschiedliche Haltungen 

zwischen den Landes- und Regionalgeschäfts-

stellen des AMS. Auch innerhalb der Geschäfts-

stellen wird nicht einheitlich verfahren (siehe 

arbeit plus 2019). Unklar ist weiterhin die Ver-

bindlichkeit, mit der sich die AMS-BeraterInnen 

an die errechnete Prognose zu halten haben. 

Einerseits soll das Prognose modell die Entschei-

dung über die Zuordnung von Arbeitssuchenden 

zu einem Segment beschleunigen, andererseits liegt 

die Letztentscheidung über die Zuordnung bei den 

BeraterInnen. Wenn ein/e BeraterIn die Algorith-

museinschätzung nicht übernimmt, sondern sie 

reflektiert und in eigene Abwägungen einbezieht, 

wird sie oder er gerade nicht der Anforderung nach 

einer schnelleren Fallbearbeitung gerecht. Dies 

wiederum würde bei wiederholtem Vorkommen 

die PAMAS-Praxis ad absurdum führen und hätte 

einen inneren Konflikt zur Folge, denn es „leaves 

case workers ‚torn between standardized efficiency 

and customer-orientation‘“ (Allhutter et al. 2020, 

S. 14).

Nur scheinbare Objektivität

Laut AMS-Vorstand Johannes Kopf erzeugt der 

AMS-Algorithmus keine Realität, sondern er erfasst 

lediglich die Chancen und Probleme der einzelnen 

Arbeitssuchenden rechnerisch und zeigt sie auf 

(siehe Kopf 2018). Dieser Darstellung des Progno-

semodells als objektives Instrument widersprechen 

jedoch die Hinweise auf eher menschlich-pragma-

tische Setzungen, die für das Prognosemodell und 

die Prognoseergebnisse grundlegenden Charakter 

haben. Dies betrifft die Entscheidung für genau 

drei Gruppen, die Schwellenwerte zwischen den 

Gruppen sowie die Auswahl der berücksichtigten 

Bewertungskategorien. Auch ist die Datenlage 

mitunter lückenhaft, und es ist unklar, wie sich 

dieser in der Praxis nicht seltene Umstand auf 

die Objektivität des Prognoseergebnisses aus-

wirkt. Auch Doris Allhutter et al. (2020, S. 14) 

kommen zu dem Schluss: “the algorithm reflects 

value-laden judgements of system designers, ent-

repreneurial practices of the AMS and the ‘logic of  

workfare’”.
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Diskriminierung und die N-Gruppe  
als Sackgasse

Die Verwendung bestehender Daten mag dazu 

dienen, eine realistische Einschätzung von Ver-

mittlungschancen zu erhalten. Die Ursachen für 

diese Chancen liegen aber nur zum Teil in der Person 

der Arbeitssuchenden begründet; sie sind auch das 

Ergebnis von diskriminierenden Verhältnissen auf 

dem Arbeitsmarkt. So gilt als belegt, dass migranti-

sche Arbeitssuchende aufgrund diskriminierender 

Praktiken einen vergleichsweisen schweren Zugang 

zum Arbeitsmarkt haben (siehe Litschel/Löffler 2017; 

Hofer et al. 2013). Die Benachteiligung wirkt sich 

negativ auf das Prognoseergebnis für diese Perso-

nengruppe aus, die daraufhin mit höherer Wahr-

scheinlichkeit in der N-Gruppe landet. Das Modell 

reproduziert somit bestehende Diskriminierung auf 

dem Arbeitsmarkt. Paola Lopez (2019, S. 13) weist 

darauf hin, dass die AMS-Beratung prinzipiell un-

ter das Gleichbehandlungsgesetz fällt (vgl. §3, §17 

GlBG). Befindet sich eine Person erst in der N-Gruppe, 

ist sie in der Regel in eine BBEN-Maßnahme zu ver-

mitteln. Diese sind vom Anspruch her zwar darauf 

ausgelegt, die TeilnehmerInnen so zu fördern, dass 

sie in die höher gestufte M-Gruppe und in der Folge 

in eine BBEV wechseln können. Allerdings: Die Ein-

stufung in die N-Gruppe findet vor allem aufgrund 

von nicht (oder nur schwer) veränderbaren Per-

sönlichkeitsmerkmalen wie Geschlecht, Alter oder 

Staatsbürgerschaft statt. Wie soll unter diesen Rah-

menbedingungen ein Aufstieg in die M-Gruppe erreicht 

werden?

Segmentierung! Ja, aber wofür? 

Intransparenz, die scheinbare Objektivität des sta-

tistischen Modells und Inkonsistenzen bei der Imple-

mentierung in der Beratungspraxis sind berechtigte 

Kritikpunkte am AMS-Algorithmus, insbesondere 

angesichts der folgenreichen Entscheidungen, die 

auf Grundlage der Prognosen getroffen werden. Es 

wird vom errechneten Integrationschancenwert und 

der Aufgeklärtheit des zuständigen AMS-Beraters 

oder der zuständigen AMS-Beraterin abhängen, 

wer Zugang zu welchen Qualifizierungsmaßnah-

men erhalten wird. Gleichwohl: Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit könnten auch nachträglich 

noch hergestellt und Schwellenwerte zwischen 

den verschiedenen Arbeitssuchenden-Segmenten 

könnten besser begründet und nachjustiert werden. 

Sollte eine diskriminierende Praxis, die in der vor-

schnellen Zuweisung von Einzelnen zur Gruppe N 

liegt, evaluativ ermittelt werden, so ließe sich auch 

diese in Zukunft womöglich vermeiden. Angesichts 

der weitgehenden Umstellungen, die im Zuge der 

PAMAS-Einführung zu vollziehen sind, erscheinen 

die gegen den AMS-Algorithmus gerichteten Anfra-

gen (siehe bes. Gleichbehandlungsanwaltschaft 2019; 

arbeit plus 2019) in der Tat weniger überraschend als 

die reflexartigen Versuche des AMS, die noch nicht 

einmal eingeführte Neuerung als völlig durchdacht 

und problemfrei darzustellen (siehe AMS 2019; Kopf 

2018; futurezone 2018; Der Standard 2018). 

Der Unterschied zwischen allen und jedem

Als entscheidender Kritikpunkt, der im Gegensatz 

zu den übrigen Punkten grundlegenden Charakter 

hat, erweist sich hingegen der prinzipiell diskrimi-

nierende Charakter des Modells. Die Zuordnung 

zu den verschiedenen Segmenten entscheidet über 

Art und Umfang an sozialstaatlichen Unterstüt-

zungsleistungen; sie soll in Zukunft jedoch nicht 

durch eine sorgfältige Prüfung der Eigenschaften 

erfolgen, die dafür in sachlicher Hinsicht angezeigt 

wären, wie beispielsweise die individuellen Lebens-

umstände oder Vermittlungshindernisse der Arbeits-

suchenden, (evtl. aus dem Ausland) mitgebrachte 

Qualifikationen, die Motivation, sich umschulen 

zu lassen, oder persönliche Wünsche. Stattdessen 

erfolgt die Zuordnung zu den Segmenten auf Basis 

weniger Persönlichkeitsmerkmale, die sich empi-

risch als aussagekräftig für den Vermittlungserfolg 

erwiesen haben. Eine empirisch feststellbare Kor-

relation, z.B. zwischen dem weiblichen Geschlecht 

und einer geringeren Vermittlungschance in den 

Arbeitsmarkt, gibt jedoch keine Auskunft über einen 

ursächlichen Zusammenhang – insbesondere nicht 

auf individueller Ebene; sie informiert lediglich 

darüber, was im Beobachtungszeitraum und unter 

den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen 

über alle Fälle hinweg festgestellt werden konnte: 

“Precisely this structural dimension of disadvantage, 

which has nothing to do with the specific individual, 

is embedded in the statistical significance of the 

different included features. The model therefore 

does not calculate the individual chances that a 

person has, but reflects the structural situation on 
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the labour market with which this person will be 

confronted when searching for a job” (Lopez 2019, 

S. 12; Hervorh.i.Orig.).

Mit der umstandslosen Übernahme der „objektiv“ 

festgestellten Verhältnisse in das Prognosemodell 

trägt das AMS somit zur Individualisierung von 

strukturell angelegten Problemlagen ebenso bei wie 

zur Naturalisierung und Zementierung gesellschaft-

licher Ungleichheit.

Die Reduzierung der Arbeitssuchenden auf Einzel-

merkmale hat gleichzeitig einen entsubjektivieren-

den und verdinglichenden Charakter (siehe Honneth 

2015), der einer individualisierten Einschätzung der 

Beratenden gegenübersteht, die in der Lage wäre, 

die Partizipation an Vermittlungsentscheidungen 

und damit die Autonomie ihrer „KundInnen“ zu 

fördern. Legt man Autonomie als Merkmal eines 

würdevollen Daseins an (siehe Scherr 2002), so 

bedroht genau dieser Umstand die Würde des/der 

Einzelnen und kann daher im Sinne des Gleichbe-

handlungsgesetzes als grundsätzlich diskriminierend 

gelten.

Der Hinweis auf den diskriminierenden Charakter 

des AMS-Algorithmus ist kein Plädoyer für die 

Gleichbehandlung von Arbeitssuchenden mit 

ungleichen Kompetenzen und Lebensumständen. 

Menschen sind verschieden, auch hinsichtlich 

ihrer Motivation und Fähigkeit, auf dem Arbeits-

markt Leistung abzugeben. Nur: Die vom Modell 

vorgenommene Segmentierung zielt gerade nicht 

darauf ab, diese Unterschiedlichkeit zu erfassen, 

um daraufhin passgenaue Beratung und Qualifizie-

rung zu ermöglichen. Das Movens des Modells ist 

vielmehr, eine automatisierte Hilfe für die Entschei-

dung bereitzustellen, bei wem sich Beratung und 

Qualifizierung vermutlich lohnt und bei wem dies 

vermutlich nicht der Fall ist. Viele Gründe sprechen 

dafür, dass diese Entscheidung dem einzelnen Fall 

nicht gerecht werden wird. 

Wie wäre es, eine passgenaue 
Qualifizierung zu ermöglichen?

Schon in der Ausgabe 38 des Magazin erwachse-

nenbildung.at (Meb), das sich arbeitsmarktorien-

tierter Erwachsenenbildung widmete, wurde an 

verschiedenen Stellen dafür argumentiert, dass 

eine individualisierte AMS-Beratung einer zuneh-

mend standardisierten vorzuziehen sei. So kommt 

Ingeborg Schüßler zum Schluss, dass es für eine 

pädagogisch professionelle und innovationsför-

dernde Beratung besser sei, „die Kategorisierung 

von Arbeits suchenden nicht in die alleinige Verant-

wortung von KI-Systemen zu geben, sondern in die 

Hände von professionell pädagogisch geschultem 

Weiterbildungspersonal“ (Schüßler 2019, S. 10). 

Krista Susman führt kritisch an, dass das Streben 

nach Weiterentwicklung seitens der Arbeitssuchen-

den in der AMS-Vermittlungspraxis überhaupt kein 

Thema sei. Im Kontext einer subjektorientierten 

Form von Bildung widerspricht eine solche Vermitt-

lungspraxis aber der grundsätzlichen Voraussetzung 

einer freien (Mit-)Entscheidung der Betroffenen (vgl. 

Susman 2019, S. 2). 

Die hier angeführten Argumente und Kritikpunkte 

zielen in genau diese Richtung: Anstelle des Ein-

satzes eines diskriminierenden Instruments plädie-

ren wir für eine möglichst individuelle Beratung 

der Arbeitssuchenden. Die (schlechte) Vermittel-

barkeit von Arbeitssuchenden mit ihrem schlechten 

Integrationschancenwert zu begründen, trägt zur 

Individualisierung strukturell gelagerter Probleme 

bei. Stattdessen wäre eine effektive Unterstützung 

von Arbeitssuchenden dadurch zu erreichen, dass 

die strukturell bedingten Hindernisse als solche 

adressiert werden und den Betroffenen eine pass-

genaue Hilfe zuteil wird. Was auf den ersten Blick 

wie ein weniger effizientes Mittel erscheint, wäre 

in der Folge nicht nur chancengleicher (vgl. §31 

Abs 3 AMSG) und würde die Würde des/der Ein-

zelnen berücksichtigen; es wäre auch effektiver 

(vgl. §31 Abs 5 AMSG) als das, was ein vereinfa-

chender und Ungerechtigkeiten reproduzierender 

Algorithmus – dessen Entwicklung, Implemen-

tierung und Betrieb im Übrigen ebenfalls Kosten 

verursachen – zu leisten in der Lage ist.

Würde man die Beratung von Arbeitssuchenden 

nicht nur als Kostenfaktor betrachten, den es tun-

lichst zu reduzieren gilt, sondern bereits als Teil 

des Bildungs- und Qualifizierungsprozesses wäre es 

beispielsweise denkbar:

• Anti-Diskriminierungsschulungen für AMS-

BeraterInnen einzurichten, um ihnen den 
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diskriminierungssensiblen Umgang mit ihren 

KlientInnen zu ermöglichen

• Multiprofessionelle Teams beim AMS ins Leben zu 

rufen, um auf evtl. vorhandene Multiproblem-

lagen von einzelnen Arbeitssuchenden eingehen 

zu können

• Unternehmen zu aktivieren, zumindest solche 

mit einer kritischen Größe, d.h. einer eigenen 

Personalabteilung, um dort Aufklärungsarbeit 

gegen Diskriminierung zu leisten, die Leistun-

gen betrieblicher Sozialer Arbeit bekannt zu 

machen oder bspw. Mentoringprogramme zu 

etablieren, bei denen benachteiligte Arbeits-

suchende als Mentees mit Einzelpersonen aus 

Unternehmen als MentorInnen in Kontakt gebracht  

werden.

Versteht man Effizienz als das in Geld bewertete 

Verhältnis zwischen Input und Output, wird au-

genfällig, dass der AMS-Algorithmus wie viele 

andere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen auch 

auf eine Effizienzsteigerung durch die Reduktion 

des Inputs abzielt. Dies führt hier wie allgemein zur 

Verantwortungsverschiebung hin zum Individuum. 

Die genannten Beispiele sollen verdeutlichen, dass 

es durchaus denkbar wäre, stattdessen mehr Auf-

merksamkeit und Kreativität auf die Steigerung des 

Outputs zu verwenden.
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Abstract

Public Employment Service Austria (AMS) is not an educational provider. As a financier, 

buyer, and „usher“ for labour market-related qualification measures, it is a very powerful 

and important player in career-oriented adult education. To increase efficiency, the AMS 

has planned to introduce an automated, data-based forecasting model that would 

significantly influence the decision what kind of support and qualification services job 

seekers should receive. This article presents how the „AMS algorithm“ works and in what 

context, reporting the arguments for and against its introduction that have been put 

forward in public discussion of it and ultimately taking a position in this discussion. For 

the authors, the critical point about the AMS algorithm is that it is discriminatory. (Ed.)

Made to Order Education
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